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Rückblick – Umsetzungsversuche des 
§ 14a EnWG 

 § 14a EnWG enthält seit 2011 die Vorgabe, dass 
Anschlussnutzern, die sich auch netzdienlichen steuern 
lassen, im Gegenzug reduziertes NNE erhalten 

 §14a EnWG enthielt Ermächtigungsgrundlage für 
Verordnungsgeber zur näheren Ausgestaltung

 2021: Gesetzesentwurf für ein „Steuerbare-
Verbrauchseinrichtungen-Gesetz (SteuVerG)“
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Entwurf: Steuerbare-Verbrauchseinrichtungen-
Gesetz (SteuVerG)

 Ziel: Weiterentwicklung netzdienliche Steuerung nach § 14a EnWG

 Anlass: Befürchtete Netzengpässe wg. Markthochlauf E-Mob

 Mittel: Umsetzung Modell der Spitzenglättung

 Referentenentwurf SteuVerG vom 22.12.2020

▪ Änderungen in EnWG (§ 14a, Def. sVE), MsbG (Anbindung sVE, 
Datenaustausch), NAV (Einbeziehung sVE in NetzanschlussV), 
StromNEV (red. NNE)

 Von Energiewirtschaft grds. akzeptiert ; abgelehnt u.a. von VDA 

▪ Argument: zu starke Eingriffe durch VNB; besser: zeitvariable NNE 
(„Anreize statt Eingriffe“)
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Januar 2021: Gesetzesentwurf wird 
zurückgezogen

Von Energiewirtschaft grds. 
akzeptiert ; abgelehnt u.a. von 
VDA; Argument: zu starke 
Eingriffe durch VNB; besser: 
zeitvariable NNE („Anreize statt 
Eingriffe“)
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Neufassung § 14a EnWG durch 
„Osterpaket“

 Mit BR-Beschluss vom 08.07.2022 wurde Neufassung des 
§14a EnWG verabschiedet →Neuregelung tritt am 
01.01.2023 in Kraft
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→ Neu: Festlegungskompetenz BNetzA für bundeseinheitliche Regelungen 
zwischen NB und Netznutzer über netzorientierte Steuerung von steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen oder Netzanschlüssen im Gegenzug für NNE-
Reduzierung; Mögliche Ansätze:
→ Wirtschaftliche Anreize (Ansatz „Markt“)
→ Vereinbarungen zu Netzanschlussleistungen (Ansatz „Markt“)
→ Steuerung einzelner Verbrauchseinrichtungen (Ansatz „Eingriff“)

→Neuregelung im Lichte der Rechtsprechung des EuGH zur (politischen)   
Unabhängigkeit der Regulierungsbehörden: sehr weiter Gestaltungsspielraum  
für die BNetzA 
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→ §14a Abs. 2: nicht abschließender Katalog an möglichen 
Regelungsinhalten der Festlegung

→ Vorrang Markt 

→Vorrang Markt 

→ „Smart Grid-Pflicht“ 

→Umsetzung durch NB

→ Rahmen wirtschaftliche 
Anreize

→NNE-Rahmen
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Aus der Gesetzesbegründung 

→ BNetzA hat Möglichkeit, im Schwerpunkt marktorientierten Ansatz zu 
wählen (Vermeidung direkt steuernder Eingriffe durch den VNB) bspw. in Form 
von  zeitvariablen NNE oder der Ausschreibung netzdienlicher Flexibilität
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Sonderregelung für Niederspannung: 
Umsetzungspflicht bereits vor Festlegung 

Was sind steuerbare Verbrauchseinrichtungen?

Steuerung über iMS
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24.11.2022: Festlegungsverfahren 
eröffnet – Konsultation Eckpunkte

 Zunächst „nur“ Konsultation 
Eckpunkte (bis 27.01.2023)

▪ Enthält auch Übergangsregelungen

 „Richtige“ Festlegungsverfahren 
folgen

▪ BK6: Detaillierte Ausgestaltung der 
Vorgaben zur Integration von 
steuVE/steuNA (zunächst) nur NS

▪ BK8: Ausgestaltung der 
Netzentgeltreduzierung

 Anwendungsbeginn geplant für 
01.01.2024
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Ausgangssituation aus Sicht der BNetzA

 Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors führt zu mehr 
Bezugsleistung in der Niederspannung und deutlich höheren 
Gleichzeitigkeiten

 Ausbau der Verteilernetze allein wird schnelle Integration der 
Verbraucher nicht gewährleisten 

 Risiko: Anschluss von Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen könnte 
gehemmt werden

 E-Fahrzeuge, Wärmepumpen und Batteriespeicher sind in der Regel 
ohne nennenswerten Komfortverlust ansteuerbar

 Zwei Festlegungsverfahren sollen Zielmodell der Integration steuerbarer 
Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlüsse ausgestalten
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Zielstellung

„Im Ergebnis können Verbraucherinnen und 
Verbraucher eine Wärmepumpe oder ein 
Elektrofahrzeug mit der Gewissheit beschaffen, 
dass beim Netzanschluss keine Wartezeiten 
entstehen werden, weil es Engpässe im 
Anschlussnetz gibt.“
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Vorgehen

 Eckpunktepapier für Zielmodell und Übergangslösung in 
Niederspannung

 2 Festlegungen

▪ BK6: „Spielregeln“ für die Integration

▪ BK8: Vorgaben für die Netzentgeltreduktion

 Ziel: Umsetzung ab 01.01.2024

 Ausdehnung des Modells auf andere Spannungsebenen und 
Verbrauchseinrichtungen ist möglichen späteren Verfahren 
vorbehalten 
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Inhalt Eckpunktepapier
Leitplanken 

 Austarieren der Interessen von Verbraucher, Markt und 
Netzbetreiber 

 Netzbetreiber muss eingreifen können, um sicheren Netzbetrieb 
zu erhalten

 Steuerung: nur soviel wie unbedingt nötig (Komforteinbuße 
Verbraucher muss gering gehalten werden)

 Keine vollständige Abschaltung – nur temporäre Reduktion 

 Es kann auf separaten Zählpunkt verzichtet werden – auch 
Steuerung des Netzanschlusses möglich

 Gegenleitung in Form eines pauschalen Rabatts auf das NNE
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Inhalt Eckpunktepapier 
Dynamisches Steuern vs. Statisches Steuern

 Dynamisches Steuern:

▪ Auslöser: Konkrete Gefährdung oder Störung der Sicherheit und 
Zuverlässigkeit des Elektrizitätsversorgungssystems 

▪ Voraussetzung: Messtechnisch konkret festgestellte Auslastungs-
situation in Bezug auf betroffene Betriebsmittel (Strang, Trafo)

▪ Messtechnische Feststellung in Echtzeit; mit max. 3 Minuten Verzug 
Auswertung und Entscheidung zum „Ob“

 Statisches Steuern:

▪ Annahme einer drohenden Überlastungssituation darf rechnerisch auf 
Basis angemeldeter Anschlussleistung für SteuVE sowie angenommener 
„Nichtanmelde-Dunkelziffer“ erfolgen; hinzukommende messtechnische 
Möglichkeiten ab Verfügbarkeit zu berücksichtigen

▪ Steuerungsvorgänge dürfen nach Zeitschema, Anzahl und Dauer im 
Vorhinein festgelegt werden (z.B. Einsatz von Zeitschaltuhren)
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Inhalt Eckpunktepapier
Zielmodell

 Anwendungsbereich: SteuVE sind abschließend

▪ Nicht-öffentlich zugängliche LP für E-Mob

▪ Wärmepumpenheizungen unter Einbeziehung etwaiger 
Zusatzheizvorrichtungen (Elektroheizstab)

▪ Anlagen zur Erzeugung von Kälte

▪ Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie (Stromspeicher) 
hinsichtlich der Strombezugsrichtung

mit maximalen Leistungsbezug von mehr als 3,7 kW 
(darunter „garantierter Sockel“) und unmittelbaren oder 
mittelbaren Anschluss an NS-Netz (NE 7) und
Inbetriebnahme ab 01.01.2024
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Inhalt Eckpunktepapier 
Zielmodell

 Rechte und Pflichten des VNB

▪ Teilnahmeverpflichtung: Ohne Ausnahme alle VNB mit ihren NS-
Netzgebieten und NS-Leitungssträngen (vom Trafo MS/NS bis NS-ANe)

▪ Steuerungsberechtigung (Steuerung = Reduzierung des 
Wirkleistungsbezugs von SteuVE/SteuNA):

− Steuerung ist marktbezogene Maßnahme iSv § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2, S. 2 iVm §
14 Abs. 1 EnWG

− Ausschließlich zulässige Steuerungsart: Dynamisches Steuern

− Keine Steuerung in der Kaskade nach § 14 Abs. 1c EnWG zur Beseitigung von 
Netzengpässen in vorgelagerten Netzen

− Diskriminierungsfreie Auswahl der zu steuernden SteuVE/SteuNA

▪ Rechtsfolge der Steuerung: Kein bilanzieller Ausgleich und kein 
(zusätzlicher) finanzieller Ausgleich (neben NNE-Reduzierung)

▪ Stromspeicher können sowohl im Rahmen des RD2.0 als auch als SteuVE
erfasst sein; § 14a EnWG spezieller als § 13a EnWG
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Inhalt Eckpunktepapier 
Zielmodell

▪ Weiterhin: Netzertüchtigungspflicht (Ausbau, Verstärkung, 
Optimierung)

− Wenn hinter Trafo, Strang bereits § 14a EnWG-Maßnahmen, dann 
Netzausbauplanung für diesen Bereich anpassen

− Bedarfsgerechter Netzausbau muss vorausschauend erfolgen und 
Regionalszenario gemäß § 14d EnWG berücksichtigen

 Rechte und Pflichten des Letztverbrauchers

▪ Teilnahmeverpflichtung ohne Ausnahme für alle Betreiber SteuVE

▪ Anspruch auf sofortigen Netzanschluss: Kein Entgegenhalten der 
Sorge einer Betriebsmittelüberlastung

▪ Technische Anforderungen: Kein separater Zählpunkt notwendig; 
Umsetzung mit iMS + Steuerbox (durch MSB) oder – bis dahin –
Einrichtung der Steuerbarkeit nach Vorgaben des VNB
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Inhalt Eckpunktepapier
Zielmodell

 Bezugspunkt der Steuerung durch VNB:

▪ Nach Wahl des Letztverbrauchers vor Inbetriebnahme der SteuVE
(nachträgliche Änderung möglich) :

− Variante 1: Einzelsteuerung einer SteuVE (dabei „Garantie“ eines Sockels 
von 3,7 kW)

− Variante 2: Prosumersteuerung eines SteuNA (Netzlokation); VNB-
Steuerbefehl geht auf Netzanschlusspunkt;  ANe hat durch EMS 
sicherzustellen, dass vom VNB vorgegebene Leistungsobergrenze 
eingehalten wird (Sockel von 5 kW je Anschlussnutzungsverhältnis hinter 
Netzanschluss wird garantiert)
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Inhalt Eckpunktepapier 
Zielmodell

 Netzentgeltreduzierung:

▪ Anspruch auf Netzentgeltreduzierung:

− Als pauschaler absoluter Betrag

− Bundesweit einheitlich je Kalenderjahr

− Orientiert an Kosten des Netznutzers für die Einrichtung der Herstellung 
der Steuerbarkeit 

▪ Auskehr der Entgeltreduzierung

− Bereits für Möglichkeit der Steuerung zu gewähren; Abschluss 
Netznutzungsvertrag ausreichend

− Offen: Wem gegenüber wird Ausschüttung vorgenommen? Vorgezogen 
wird Abrechnung ggü. Netznutzer (wenn LF: Ausweis auf Rechnung an 
Letztverbraucher); hoher Aufwand bei VNB bei Auskehr an ANu
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Inhalt Eckpunktepapier 
Übergangsregelung

 Verbraucherseitig:

▪ Anlagen mit Inbetriebnahme vor 01.01.2024 mit § 14a-Vereinbarung: 
Bisherige Regelungen gelten bis längstens 31.12.2028 unverändert fort; 
Umstellung spätestens zum 01.01.2029

− Ausnahme: Für Nachtspeicherheizungen mit § 14a-Vereinbarung bis 
Außerbetriebnahme dauerhaft

▪ Anlagen mit Inbetriebnahme vor 01.01.2024 ohne § 14a-Vereinbarung: 
Bisherige Rechtslage gilt dauerhaft fort

▪ Freiwilliger Wechsel in Zielmodell jederzeit möglich (ohne 
Rückkehrmöglichkeit)

 Netzbetreiberseitig:

▪ Übergangsweise Befugnis zum Statischen Steuern bis Voraussetzung 
zum Dynamischen Steuern (im NS-Leitungsstrang) geschaffen

▪ Dauer der Übergangsfrist: Längstens bis 01.01.2029
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Inhalt Eckpunktepapier 
Monitoring

 Informationspflichten des VNB ggü. BNetzA:

▪ Alle vorgenommenen Steuerungsmaßnahmen (Dauer/Intensität) 
strangscharf zu dokumentieren; bei dynamischer Steuerung inkl. 
Messwerte

▪ Strangscharf alle Netzausbaumaßnahmen, die aufgrund von 
Steuerungsmaßnahmen angestoßen wurden

▪ Daten auf Verlangen BNetzA inkl. Zugehöriger Netzplanung 
vorzulegen

 Zusätzlich: Einbeziehung Steuerungshandlungen in jährliche 
Monitoring-Abfrage
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Erste Überlegungen und Denkanstöße

 Steuernder Eingriff des NB vs. Markt – welcher Ansatz ist 
„besser“?

▪ Akzeptanz, Umsetzbarkeit, Komplexität, Versorgungssicherheit 

 Beschränkung auf Niederspannung (im ersten Schritt) 
sinnvoll?

 Teilnahmepflicht des Letztverbrauchers - Akzeptanz?

 Technische Umsetzung über (perspektivisch) iMS sinnvoll?

 Hemmt Steuerungsmöglichkeit des VNB den Hochlauf der E-
Mobilität? 
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Rückmeldungen von 
Mitgliedsunternehmen

 Ausschluss öffentliche LIS - Warum Beschränkung auf nicht öffentliche LIS? In 

vielen Fördertöpfen wird dazu aufgerufen private LIS auch öffentlich bereitzustellen. 

Mit entsprechenden Tarifmodellen ist dann auch §14a EnWG sinnvoll möglich. Hier 

hätte ich gerne ein "kann". Öffentliche LIS kann auf Wunsch des Betreibers als 

SteuVE gemäß §14a EnWG gemeldet werden. Öffentliche LIS sind nicht nur die 

2x22kW Bürgermeisterladesäulen oder der HPCs.

 Prosumer 5kW Grenze - 5kW sind nicht akzeptabel. Ein normaler Hausanschluss 

hat 3x125A = 86kVA. Wenn der auf 5kW runtergeregelt wird, dann sind das nur noch 

6%. Wir können bei SLP (Standardlastprofil) und einem 3x125A Netzanschluss 36 

Elektroautos laden, die sind mit 5kW nicht zu betreiben (und sequentielles Laden 

können nicht alle Fahrzeuge). Und ja, wir bleiben auch bei 36 Fahrzeugen im SLP 

Bereich: 36x10kWhx250 Tage = 90MWh < 100MWh = SLP. Hier sollten wir auf eine 

Halbierung der Netzanschlussleistung für Prosumer hinarbeiten, sonst ist LIS in der 

Wohnwirtschaft tot.

 Pauschale Netzentgeltreduktion - bei der pauschalen Netzentgeltreduktion muss 

zwischen Einzelsteuerung und Prosumer unterschieden werden.
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Stand: 07.12.2022
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§ 1 MsbG-E
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Hintergründe der Novelle und 
Aufgabenstellung

 Smart-Meter-Rollout geht nicht mit der für die Energiewende 
notwendigen Geschwindigkeit voran

▪ Koalitionsvertrag: Ziel, den Smart-Meter-Rollout und die Digitalisierung der 
Netze unter Gewährleistung von Datenschutz und IT-Sicherheit zu beschleunigen

 Ziele der Novelle

▪ Rollout beschleunigen

▪ Verfahren entbürokratisieren

▪ Rechtssicherheit stärken

▪ Kosten zukunftsfest und gerechter Verteilen

▪ Markt und Wettbewerb anreizen

▪ Kompetenzen zielgerichtet bündeln

▪ Nachhaltigkeit stärken
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Lösung (1)

 Rollout-Fahrplan mit neuen Zielen und Zeitrahmen

▪ Keine Marktanalyse und Marktverfügbarkeitserklärung durch BSI 

▪ Entfall der „Drei-Hersteller-Regel“ →Tempo bestimmt der 
innovativste Hersteller

▪ Streichung Voraussetzung „technische Möglichkeit“ / Neufassung 
Voraussetzungen wirtschaftliche Vertretbarkeit  

▪ (Pflicht-)Rolloutstart: 2025 | RLM und AB > 100 kW: 2028

▪ (Pflicht)Rolloutfrist: 6 Jahre | RLM und AB > 100 kW: 5 Jahre

▪ Zwischenziele: 10% → 50% → 95 %
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Lösung (2)

 Agiler Rollout (§ 31 MsbG-E) - sofortiger Rolloutstart (vor 
2025) möglich für

▪ LV in Niederspannung ≤ 20.000 kWh/a 

▪ AB ≤ 25 kW 

▪ Idee: „Warmlaufphase“ mit Basis-Funktionalitäten ermöglichen

 Voraussetzungen

▪ Zertifiziertes iMS

▪ „Aufwändige Funktionen“ (Protokollierfunktion, Steuern, Schalten) 
spätestens ab 2025 über Anwendungsupdates im Zusammenspiel mit 
Backend-Systemen möglich
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Agiler Rollout – Sofortiger Rolloutstart (trotz 
unzureichendem Funktionsumfang)

Anwendungsbereich:
▪ Anschluss in Niederspannung
▪ Letztverbraucher ≤ 20 MWh/a; 

AB ≤ 25 kW
▪ Optionale und Pflichtgruppen

▪ Vorübergehender Verzicht auf 
„komplexe Funktionen“ (Steuern 
und Schalten) → Rollout mit 
aktuell verfügbaren iMS?!

▪ Zeitliche Befristung bis 2025
▪ Bis dahin müssen auch komplexe 

Funktionen per Anwendungs-
update ausgerollt sein

Keine (negativen) Auswirkungen auf 
Abrechnung maximale POG



3713.12.2022  · 06081-22 / 7913669 © BECKER BÜTTNER HELD 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB

Lösung (3)

 „Gerechtere“ Kostenverteilung 

▪ Aufteilung zwischen Anschlussnutzer und – neu – Netzbetreiber (als  
„besondere Profiteure“ von Smart Metering)

▪ Alle iMS, die besonderen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen 
des BSI entsprechen, werden ¼-stundenscharf bilanziert 

− VNB erhalten standardmäßig Netzzustandsdaten (bessere 
Netzausbauplanung, effizienterer Netzbetrieb, genauere Bilanzierung)

 „Digitaler Netzanschluss“

▪ 1 SMGW für mehrere Netzanschlüsse (am „Netzknotenpunkt“, sog. 1:n-
Metering) 

 Beschleunigte Einführung dynamischer Tarife

▪ Ab 2026 verpflichtend für alle LF
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Lösung (4)

 Standardisierung

▪ BSI nur (noch) zuständig für Standards für das SMGW

▪ Alle weiteren Standards für Steuereinheiten, Ladeeinrichtungen, 
Wärmepumpen oder energiewirtschaftliche Prozesse vorrangig 
Aufgabe der Wirtschaft

▪ Vereinfachung der SiLKe: Massengeschäftstauglicher Postversand 
(Entfall Transportboxen, intakte Geräte müssen nicht entsorgt 
werden)
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Backup.
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Aus der Gesetzesbegründung (1)
BT-DrS 20/2656 
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Aus der Gesetzesbegründung (2)
BT-DrS 20/2656 
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Aus der Gesetzesbegründung (3)
BT-DrS 20/2656 
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Aus der Gesetzesbegründung (4)
BT-DrS 20/2656 



4413.12.2022  · 06081-22 / 7913669 © BECKER BÜTTNER HELD 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater · PartGmbB


